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001 Verwaltungsrecht allgemein

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

VwRallg;

WRG 1959 §105 Abs1 lite;

WRG 1959 §111;

Rechtssatz

§ 105 Abs 1 lit e WRG stellt lediglich darauf ab, ob durch das Wasserbauvorhaben die Gewässerbescha7enheit

nachteilig beein8ußt würde. Ist dies der Fall, so darf das Vorhaben nicht oder nur unter entsprechenden Au8agen

bewilligt werden. Aus welchen Gründen es dabei durch das Bauvorhaben ohne Vorschreibungen entsprechender

Auflagen zu einer nachteiligen Beeinflussung der Beschaffenheit des Wassers käme, ist ohne Belang.
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